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schlagliche Paragraph des Gesetzes über Errichtung von Bezirksschulen
vorschreibe. Die Gemeinde Liestat soll nnn angehalten werden, da sie das
Gebäude als Eigcnthum anspricht, dieses Eigenthumsrecht nachzuweisen.

Basel. Die Regierung beschäftigt sich mit dcr Besoldungscrhöhnng der
Lchrcr nach dem System der Dienstatterzulagen. Die Mehrausgaben für dcn
Staat werden auf 12,000 Fr. jährlich berechnet.

Schwyz. L e h r e r s e m i n a r. (Schluß.) Am Ende der
beiden Jahressemester, nämlich am 28. April und 26. Augnst, wurden in
Anwesenheit des Erziehungsrathes und einer Abordnung der Jützischeu Direktion

die Examen abgehalten. Die Zöglinge antworteten dabei durchschnittlich
mit Klarheit und Sicherheit und bewiesen auch in Lösung schriftlicher Aufgaben
ziemliches Geschick im Ausdruck, sowie natürliche Fähigkeit. Das Urtheil der
Lchrcr lautcte im Allgemeinen sehr befriedigend, was auch bei der Schlnß-
prüftmg durch Mittheilung der Note jedes Schülers in jedem Fache und für
jedes der beiden Semester auf's Unzweideutigste belegt wnrde. Wir heben

daraus im Allgemeinen hervor, daß rücksichtlich des Betragens und der
Religionslehre alle Schüler ohne Ausnahme die erste Note hatten. Zählt man
die Noten jedes der übrigen Lehrfächer in beiden Semestern nach der Zahl
sämmtlicher Zöglinge zusammen, so ergibt sich die Ziffer 560. Von dieser
Summe fallen auf die erste Note 407, auf die zweite 122, auf die dritte
24, auf die vierte 7, gleich der Gesammtzahl 560.

Diese Uebersicht liefert gewiß den objektiven Beweis, daß die junge
Anstalt euren erfreulichen Anfang genommen, und daß Wir eine gedeihliche Ent-
wickeluug derselben uüt Sicherheit erwarten dürfen. Die Abordnung der

Jützischeu Direktion sprach sich bei beiden Examen sehr befriedigt aus und
verhieß ihm kräftige Verwendung für dieselbe bei ihrer Kommittcntschaft. Wir
glauben daher crwartcn zu dürscu, daß die Schwierigkeiten, welche Anfangs
der Gründung eines schwvzerischen Lehrerseminars entgegengesetzt worden sind,

nun beseitigt seien, und daß sich das segensreiche Wirken desselben um so

mehr bewähren werde, als Maugel an guten Lehrcrn mehr uud mehr fühlbar

zu werden beginnt.
Die gesetzliche Patentprüfung bestanden 17 Lehrer und 4 Lehrerinnen;

mit Ausnahme eines einzigen, dcr eine provisorische Bewilligung erhielt, wurden

alle nach Maßgabe ihrer Leistungen und Zeugnisse patentirt.
Die Erfahrung, daß in den Versammlungen der Leserkonferenz nicht

immer der wünschbarc Ernst walte und daher der Zweck derselben, Fortbildung

der Lehrer, um so weniger erreicht werde, veranlassten dcn Erziehnngs-
rath zu einer Revision der daherigen Verordnung, worin als wesentlich
abhelfende Bestimmung ausgenommen wurde, daß der Erziehungsrath die Direktoren

der Leserkonferenzen zu wählen habe.

St. Gallen. Rcttungsanftalt Balgach. Seit zwei Jahren blüht
in Balgach, von humanem Geiste überwacht uud geleitet, im Stillen, aber um
so segensreicher ein schönes Werk der Christenliebe empor, die rhcinthalische
Rettungsanstalt. Der zweite Jahresbericht derselben, den wir làer selbst

nicht m die Hände bekommen haben, liefert lant dem „Boten ani Rhein« den
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